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Studium: Doktoratsstudium Wissenschaft und Kunst Datum Zulassung zum Dr.-Studium:  
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Version 09.02.2022 

Sonderleistungen bzw. Projekte werden wie folgt mit ECTS bewertet: 
 

a) Sonderleistungen bzw. Projekte max. 2 Semester vor der Zulassung zum 
Doktoratsstudium 

 Konzeptionelle wissenschaftliche Mitarbeit an bzw. Organisation einer 
wissenschaftlichen Tagung, die in Zusammenhang mit dem Dissertationsstudium steht 
(2 ECTS-AP) 

 in wissenschaftlichen Medien veröffentlichter Artikel (Rezension, Lexikonartikel etc.), der 
in fachlichem Zusammenhang mit dem Dissertationsthema steht (2 ECTS-AP) 

 in wissenschaftlichen Medien veröffentlichter Aufsatz, der in fachlichem Zusammenhang 
mit dem Dissertationsstudium steht (4 ECTS-AP) 
 

b) Sonderleistungen bzw. Projekte während des Doktoratsstudiums 

 Konzeptionelle wissenschaftliche Mitarbeit an bzw. Organisation einer 
wissenschaftlichen Tagung, die in Zusammenhang mit dem Dissertationsthema steht  
(2 ECTS-AP) 

 Kongressteilnahme ohne paper, aber mit schriftlichem Bericht über die Tagung  
(2 ECTS-AP) 

 Kongressteilnahme mit paper (4 ECTS-AP) 

 in wissenschaftlichen Medien veröffentlichter Artikel (Rezension, Lexikonartikel etc.), der 
in fachlichem Zusammenhang mit dem Dissertationsthema steht (2 ECTS-AP) 

 in wissenschaftlichen Medien veröffentlichter Aufsatz, der in fachlichem Zusammenhang 
mit dem Dissertationsstudium steht (4 ECTS-AP) 

 Forschungsaufenthalte an einer in- oder ausländischen Universität, 
Forschungseinrichtung, einem Graduiertenkolleg, im Zuge einer Junior Fellowship (je 
nach Umfang 1-4 ECTS-AP) 

 Mithilfe bei mindestens 2-stündigen Lehrveranstaltungen (1 ECTS-AP pro 
Lehrveranstaltungsstunde) 

 eigenständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen (3 ECTS-AP pro 
Lehrveranstaltungsstunde) 


